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BESCHLUSSKONTROLLE 

Nicht als erledigt gemeldete Beschlüsse des Kreistages 
11.1 

Wir bitten um Prüfung des Sachstandes und Rückmeldung 

bis spätestens 18.10.2019 

KT am DS Nummer mit derzeitiger Sachstand 
involvierte 

FB/FD 
27.08.2019 X/1070 Antrag Nr. 29/19 der CDU-Fraktion 

vom 26.07.2019 

Einführung eines ehrenamtlichen 
FB 1 Die Thematik befindet sich derzeit in der Prüfung und Bearbeitung. 

Behindertenbeauftragten 
Eine entsprechende Mitteilungsvorlage kann frühestens im 1. 

Beschluss: Halbjahr 2020 erfolgen. 

1. Der Rheingau-Taunus-Kreis setzt zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Eine Änderung der Geschäftsordnung kann nur die 
ehrenamtlichen 

Teilhabekommission beschließen. Die nächste Sitzung findet am 
Behindertenbeauftragten ein. 

9.12.19 statt und der Antrag wird Tagesordnungspunkt sein. 
2. Der Kreisausschuss wird gebeten, §2 

Mitglieder der Geschäftsordnung der Eine Änderung ist aber erst sinnvoll, wenn es den 
Teilhabekommission für den Behindertenbeauftragten auch gibt. 
Rheingau-Taunus-Kreis um den 
ehrenamtlichen 

~ 
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Behindertenbeauftragten des 
Rheingau-Taunus-Kreises zu 
ergänzen. 

11. )O. );)!§ ~ I 
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Datum Unter&e;""firift FBL/FDL 
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BESCHLUSSKONTROLLE 

Nicht als erledigt gemeldete Beschlüsse des Kreistages 
11.5 · 

Wir bitten um Prüfung des Sachstandes und Rückmeldung 

bis spätestens 18.10.2019 

KT am OS Nummer mit derzeitiger Sachstand 
involvierte 

FBI FD 
27.08.2019 X/1058 Antrag Nr. 26/19 der SPD- Die Verwaltung des Jugendamtes (Jugendbildungswerk) 

Fraktion vom 25.07.2019 arbeitet an einem vereinfachten Verfahren zur Umsetzung des 

Einführung des Jugendtaxis im 
Jugendtaxis im Rheingau-Taunus-Kreis. Erste Gespräche sind 
bereits anberaumt. 

Rheingau-Taunus-Kreis 

Beschluss: 
Finanzielle Mittel wurden für das Haushaltsjahr 2020 bereits 
vorgesehen. 

1. Der Kreisausschuss wird 
gebeten, für die 
Inanspruchnahme der -

Leistung ein einfacheres 
Verfahren zu entwickeln als 
in der Stellungnahme des KA 
vom 18.06.2019 (OS X/932) 
dargelegt. 

~ 
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2. Die hierfür benötigten 
finanziellen Mittel sind 
entsprechend vorzusehen. 

3. Der Kreisausschuss wird 
gebeten, zwecks einer 
finanziellen und 
organisatorischen 
Beteiligung der Kommunen 
im Kreis mit diesen in 
entsprechende Gespräche 
einzutreten. 

-----·-

Datum 

'~ 

flt'' 
t~1'~-JIJi 

Untersct,t FBL/FDL 

'~~~ 
(Liane Seim lidt) 
Fachdienstleiterin 
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BESCHLUSSKONTROLLE 

Nicht als erledigt gemeldete Beschlüsse des Kreistages 
II. 7 

Wir bitten um Prüfung des Sachstandes und Rückmeldung ,C4k ~ / ~ /l'r 4{?_/q 

27.08.2019 X/1064 

bis spätestens 18.10.2019 

Berichtsantrag Nr. 16/19 der 
LINKEN-Fraktion vom 30.07.2019 

Planungsstand für den Umzug 
der Psychosomatik von 
Wiesbaden nach Bad 
Schwalbach 

Beschluss: 

Der Kreisausschuss wird gebeten 
zu berichten wie der Planungsstand 
ist und wann mit dem Abschluss der 
Planungen für den Umzug der 
Psychosomatik von Wiesbaden 
nach Bad Schwalbach zu rechnen 
ist. 

Die Helios-Kliniken wurden von FD 11.7 Gesundheitsverwaltung 
am 17.09.2019 erneut um Mitteilung über den derzeitigen Stand 
gebeten. Lt. Regionalleitung Marketing und Kommunikation 
Helios soll die Antwort im Oktober erteilt werden. 

Sobald die Stellungnahme von Helios eingeht, wird eine 
Mitteilungsvorlage für Kreisausschuss und Kreistag erstellt. 

,\ 
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27.08.2019 X/1069 Antrag Nr. 28/19 der CDU- Die Gesundheitskoordinatorin wurde zum 01.10.2019 
Fraktion vom 31.07.2019 eingestellt. Sie muss zunächst eingearbeitet werden und sich 

Masterplan Sicherung 
mit den Gegebenheiten zur Gesundheitsversorgung im 
Rheingau-Taunus-Kreis vertraut machen. 

Gesundheitsregion Rheingau-
Taunus Die Erstellung des Masterplans ist frühestens im Januar 2020 

Beschluss: 
zu erwarten. 

Der Kreistag bittet den 
Kreisausschuss auf Basis des 
erstellten Gutachtens zur 
Gesundheitsversorgung im 
Rheingau-Taunus-Kreis 
(Versorgungsgutachten) vom 21. 
Dezember 2018 und den darin 
empfohlenen Maßnahmen nach 
Einstellung eines 
Gesundheitskoordinators, einen 
Masterplan zu erstellen, welcher die 
gutachterlichen Maßnahmen 
priorisiert und anhand von 
U msetzu ngsmöglich keiten sowie 
Fördermöglichkeiten für den 
Rheingau-Taunus-Kreis betrachtet, 
damit die Versorgungssituation im 
Rheingau-Taunus-Kreis kurzfristig 
wie auch langfristig stabil bis 
verbessert werden kann. 
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27.08.2019 X/1068 Berichtsantrag Nr. 18/19 der 1 
.Qreeci:c/ )) ,· fte;_ &vi5 s -CDU-Fraktion vom 31.07.2019 

]I[.3 CJ ~ rvt o(_ up-c~ 

Telenotarzt vorfa~ '2·ul-Y\ /cT (Al/VI 3 . //2 . Zo A 5 
Beschluss: 

Der Kreisausschuss wird gebeten 
zu berichten, -wie das Konzept 
„Telenotarzt" in Bezug auf den 
Netzausbau im Rheingau-Taunus-
Kreis zur Verbesserung der 
Gesundheitsinfrastruktur umgesetzt 
werden kann. 

t I 

A & .. 10. Qo-13 1 
Datum Unterschrift FBL1'FBI: 
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BESCHLUSSKONTROLLE 

N~c.ht ak, er;EH:Hgt gerneidete Beschlüsse des Kreistages 
KE 

Wir bitten urn Prüfung des Sachstandes und Rückmeldung 

vram 

27.03.2019 

bis spätestens 18.10.2019 

J Nu~!ei ' 
X!G 12 1 Antrag Nr. 08/19 der AfD-Fraktion vom 23.02.2019 Der Rheingau-Taunus-Kreis hat das Bundesministerium für 

Verkehr und digitale Infrastruktur erneut angeschrieben und auf 
die unhaltbare Lärmsituation und die unbedingt erforderliche 
Planung einer Alternativtrasse hingewiesen. Das 
Bundesministerium hat auf das Schreiben des Rheingau-Taunus-

Alternativ-Trasse Mittelrheintal und Lärmschutzmaßnahmen 

Beschluss: 

Kreises vom Februar 2019 geantwortet. Im Schreiben des 
Bundesministeriums wird ausgeführt, dass für 
Lärmschutzmaßnahmen im Weltkulturerbe „Oberes 
Mittelrheintal" seit 1999 insgesamt 65 Mio. Euro investiert 

1. Der Kreistag hält es für nicht akzeptabel, dass eine 
alternative Güterverkehrsstrecke nicht in den 
Vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans 2030 
aufgenommen wurde und fordert den Kreisausschuss auf wurden und zusätzliche Lärmsanierungsmaßnahmen mit Kosten 
sich für eine alternative Güterverkehrsstrecke zu; von 112 Mio. Euro vorgesehen sind. Das Verkehrsministerium 
Entlastung des Mittelrheintals einzusetzen und dies mit bleibt bei seiner Aussage, dass der Nutzen einer Neubaustrecke 
Nachdruck auf allen politischen Ebenen weiter ihre hohen lhvestitionskosten aktuell noch nicht rechtfertigt. Um 
voranzutreiben. Zudem darf eine alternative als „vordringlicher Bedarf" eingestuft zu werden, müsste bei 
Güterverkehrsstrecke nicht zu einer Belastung und gleichbleibenden Kosten eine Verzehnfachung des 
Verlärmung eines anderen Kreisteils führen. volkswirtschaftlichen und verkehrlichen Nutzens gegeben sein. 

2. Der Kreistag schließt sich dem Beschluss des Landtages Die~er würde bei einer Verdoppelung der vom LKW auf die 
Rheinland-Pfalz betreffend „Mittelrheintal von Lärm Schiene verlegten Verkehrsmengen gegeben sein. Eine 
entlasten, alternative Güterverkehrsstrecke realisieren vertiefende Machbarkeitsstudie wurde seitens des 
Lärmschutzmaßnahmen voranbringen",. Drucksach~ Bundesministeriums in Auftrag gegeben, die auch den L·~ 

4'lt2~t~ loJ'l 
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17 /8377 vom 21. Februar 2019 vollurnfänglich an und Prognosezeitraum bis 2050 berücksichtigt. Derzeit ist noch nicht 
macht sich die darin t=!nthaltenen Forderungen auch in absehbar, wieviel Zeit diese Studie in Anspruch nehmen wird. Die 
ßerng t• uf die Hessische Landesregierung und das Lärmschutzmaßnahmen sollen von der Studie unabhängig 
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur weiter betrieben werden. 
zu eigen. 

3 Der 1<1 eistar; beg1·üßt, dass sich die hessische Auch durch intensive Pressearbeit würde auf die extreme 
L2nde•:, egiern11g weite1-!-iin für dk: [11:!astung der vorn Lärrnbclastung aufrnerksarn gt:1-n;.icht. So haben Herr Landrat 
Schienenlärm betroffenen Bevölkerung insbesondere im Kilian und Herr Welterbedezernent Ottes Herrn Bundesminister 
hiesigen Mittelrheintal zum Ziel gesetzt hat, vor allem auch Scheuer zu einem Besuch eingeladen, um sich vor Ort ein Bild 
die Ansicht, dass für Neu- und Bestandsstrecken die von der Situation zu machen (siehe u.a. PM vom 12. Februar 

modernsten und effizientesten Lärmschutzmaßnahmen im 2019). 
Rahrnen eines Gesamtkonzeptes zur Sanierung der 
Schii::nenwq~c in De:Jtschland umzuseL:·e::11 sind, d21s Darübci hinaus sü:ht Herr Welte1·bedezement Ottes in ständiger 
bui1Jesvveit vetbincliiche Grenzwerte vorsieht. Der Abstimmung mit de11 Bütgerinitiativen und dem Bund gegen 
l(reisausschuss wird gebeten, sich weiterhin für ein Bahnlärm. 
Gesamtkonzept zum Schutz vor Bahnlärm mit den 
bundesweit verbindlichen Grenzwerten einzusetzen, die 
auch für bestehende Verkehrswege gelten sollten. 

4. Der Kreistag bittet die hessische Landesregierung, auf 
Bundesebene sowie gegenüber der Deutschen Bahn AG, 
auf konsequente Umsetzung und Einhaltung des bereits 
2017 verabschiedeten Schienenlärmschutzgesetzes ab 
2020 zu dringen, welches das Verbot lauter Güterwaggons 
im deutschen Schienennetz beinhaltet und damit eine 
weitere kurzfristige Maßnahme zur Reduzierung des 
Schienenlärms ist. 

5. Der Kreistag stellt fest, dass bereits seit dem 
Fahrplanwechsel 2012/2013 laute Züge einen höheren 
Trassenpreis zahlen als leise Züge und damit ebenso 
kurzfristige Anreize geschaffen wurden, dass Mittelrheintal 
und seine Anwohner zu entlasten. Der Kreistag bittet den 

Kreisausschuss, sich weiter für eine stetige Steigerung der /: 
Aufschlagspreise einzusetzen. 

r 
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6. Der Kreistag begrüßt rlen Vorschlag der Landesregierung, 
die 11,,·rstcller von Sc:hie11enfah1·zeugen dazu aufzurufen, 
schnellstmögliche technische Lösungen 
weiteu.ue11twickel11, um bei nicht-elektrifizierten Strecken 
neue SPNV-Fahrzeuge mit serienreifen alternativen 
P.ntriel):;systemen anbieten zu können. 

7. Dt::1 Kn3istag Liittet den Kreisausschuss sich auf 
LandE„sebene für weitere kurzfristige 
Scha Hsch utzma ßna h me 11 einzusetzen, bspw. 
Schallschutzwänden, Einbau von Schienenstegdämpfern 
sowie Lärmsanierungen am Gleis, um schnellstmöglich die 
/\:wvohner 2 u entlasten und gleichzeitig eine langfristig und 
n3chhal'L:ß tragba1·c Situation irn Zuge einer alternativen 
Güte1 verkehrstl'assenführung weiter anzustreben. 

8. Der Kreistag fordert die Hessische Landesregierung ~nd 
den Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur 
auf, sich dafür einzusetzen, dass die alternative 
Güterverkehrsstrecke Troisdorf-Mainz-Bischofsheim zur 
Entlastung des Rheintals realisiert und die seit langem 
angekündigte Machbarkeitsstudie so bald als möglich in 
Auftrag gegeben wird. Dazu ist es erforderlich, folgende 
Veränderungen gegenüber den Bewertungen der 
Güterverkehrsstrecke im Bundesverkehrswegeplan 2030 
vorzunehmen: 

a) Die Verflechtungsprognose 2030 über die 
erwarteten Zugleistungen wird ersetzt durch die 
Anzahl der Züge, die nach der Kapazität der 
Güterverkehrsstrecke im realen Fahrbetrieb möglich 
sind. 

b) Die Wertansätze zur Bewertung von 
Geräuschbelastungen in der Nutzen-Kosten-
Untersuchung werden deutlich erhöht. 

() 
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c) Es wil·d eint· sepc1r3te Nutzenl<omponente „Beiträge 
zur r'füdernnG internationaler Beziehungen" 
eingeführt. 

9. D01· Kr0i~ausschuss 
Bundesministerium 
ln11·astruktu1· dafür 

wird gebeten, sich beim 
für Verkehr und digitale 
einzusetzen, dass bei dei-

l\cJlis;,::ru;1g c,,~s Ko1-rido1·s Mittelrhein Zielnetz 1 die 

dJrin vorg1::schcne !:ttüchtigung der Strecke 
!·lagen/Köln Siegen-Gießen-Hanau prioritär realisiert 
wird, urn das Mittelrheintal mittelfristig zu entlasten. 

·~ 

-- ... ··-·----··· --------- ···--····- ·--··-···-·······--····-- .. -·····. --· ----,- .·•·· -·--· ··-·-·· ----·---···- .... --- ·------ ···-
ßerichtsantrag l\lr. 12/19 der LINl<EN+raktion vom 25.07.2019 Erledigt durch DS X/1104 

l(osten Machbarkeitsuntersuchung Aartalbahn von Bad 
Schwalbach nach Wiesbaden 

Beschluss: 

Der Kreisausschuss wird gebeten zu berichten wie hoch die 

Kosten wären, die vom Rheingau-Taunus-Kreis für die 

Erstellung einer Machbarkeitsuntersuchung zur Reaktivierung 

der Aartalbahn zwischen Bad Schwalbach und Wiesbaden Hbf 

getragen werden müssten? 

X/1059 1 Berichtsantrag Nr. 13/19 der SPD-Fraktion vom 29.07.2019 Erledigt durch DS X/1096 

Die Bundeskanzlerin beim Wort nehmen- Wann kommen die 
Elektro -Ladestationen? 

Beschluss: 

Der Kreisausschuss wird gebeten zu berichten, 

t 
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27.08.2019 X/1012 

o. 

1. ·,rvk: viele: E Ladestationen es im RTK gibt (Bitte nach 
Kommunen aufschlüsseln) 

2. wie viele E-Ladestationen in den Kommunen neu 
gebaut werden sollen 

3 ob :.es i)1,;i cJ21 ln~.tallation Absµrdc!1en zwischen den 
Kommunen gibt 

4. wer die Kostenträger sind (z.B. Energieversorger, 
Automobilindustrie, E-Fahrzeugkäufer) 

5. ob es Subventionen gibt und wenn ja, wo, 

6. ob E-Ladestationen auch an P + R- Plätzen oder 
Busendhaltestellen installiert werden 

7. ob E-Ladestationen verstärkt in den Tourismusorten im 
Rheingau und im Untertaunus installiert werden 

8. ob die Stromnetze verstärkt werden müssen ob es 
unterschiedliche Tarife der Stromanbieter pro Kw/h 
gibt. 

Dringlichkeitsantrag Nr. 22/19 der FDP-Fraktion vom 
04.06.2019 
Ultranet-Trasse Abschnitt D im Rheingau-Taunus-Kreis 

Beschluss: 
Der Kreistag des Rheingau-Taunus-Kreises fordert die Fa. 
Amprion und die Bundesnetzagentur auf, im Rahmen der 
Bundesfachplanung und Planfeststellung für die Ultranet
Trasse im Abschnitt D alle fachlichen und rechtlichen 
Möglichkeiten zu nutzen, die vorgeschlagenen 
Alternativtrassen der im Rheingau-Taunus-Kreis betroffenen 

J 

In Einzelgesprächen der Amprion und der Bundesnetzagentur 
mit der Stadt Idstein und den Gemeinden Hünstetten und 
Niedernhausen im Juni und August 2019 wurde von den 
Kommunen und vom Rheingau-Taunus-Kreis auf die Realisierung 
der vorgeschlagenen Alternativtrassen gedrungen. Im 
Erörterungstermin zur Bundesfachplanung Ultranet in der ersten 
Septemberwoche wurde dann seitens der Amprion mitgeteilt, 
dass die Trassenalternativen in Idstein und Hünstetten in die 
weitere Planung aufgenommen werden. 

L-
;{q '~ J.91') 
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1 b,-.c;1_2hr:•ndr0 n T1·:-:sse 1·,ko1Tidors verlaufenden 
I Vn:,_gu1·,csvo1·schl;:iGC unter dE.T r1·ä111issc z.u prüfc:·n, clas:., das 
Grcn,-?i:w1.'0':! 6: i.",ßc·rci- 1/<Jolmge;biete Vorrang erk:lt. 

1 r:'c', ·,,: ·. 'C: 'i!c:, '-,/~J1·111i1ill)ilß~:,-,::·-'."/i!•.:.: t,c·i•dl\lÜCIJ [',D,n: 0.:,C\ 

doss dle jc~,,,7:iligc Zc1stirnrnunß der neu von einer 
Tcilvci-lagei-ung der Gesamttrasse betroffenen 
Grundstückseigentümer schriftlich bis zum 20.6.2019 vorliegen. 
muss, und diese Zustimmung in sehr kurzer Zeit von den 
Städten und Gemeinden zu erwirken ist, wird ausdrücklich 
sowohl im Hinblick auf den engen Zeitablauf als auch vom 
\/erfah1·e11 her wide1·sprochen. Der Vorhabenträger Amprion 
führt die Planungen durch und sollte somit auch mit allen 
gebotenen rechtlichen Mitteln auf die Genehmigungen 
hinwirken. 

Antrag Nr. 30/19 der CDU-Fraktion vom 22.07.20i9 

Resolution Beseitigung Bahnübergang B42 

Beschluss: 

1. Der Kreistag stellt sich bzgl. des Problems der 
Beseitigung des Bahnübergangs B 42 an die Seite der 
Stadt Rüdesheim am Rhein sowie der betroffenen 
Anrainerkommunen im Rheingau. In diesem 
Zusammenhang stellt der Kreistag fest, dass die 
derzeit in der Machbarkeitsstudie vier untersuchten 
Varianten eine kurzfristige Lösung des Problems sind, 

,:) 

Zur T1·assenciternativc in ~"icdernhausen wurden weitere 
Cc;p:/1c :·11: 111 it C:c 1· f- (,- ,- rio!·, und ck:i- ßrrndc s;-1:~twgentu:' ge>füh1·t. 
Hin sollen wcit0rgch<:'nck Untr::-rsuchungen angestellt werden. 
Seitens o'.c1· krcisübcrgreifend a1·beitcnden AG Ultranet besteht 
nun dcls Zi0I, die Ve1·schw0.11kung aller Bestandsleitungen 
voranzL,treibcn, die im Tro:;senkorridor liegen. Dazu sollen 
vvciLci-cc Gr:.:;JHt;L:he i,d 1: Jen, Lz1~c'. ~lcs:;e11 und den betrnffe11e11 

Leitungst1·JgeiT1 wie der Sy11a oder de1· Deutschen Bahn geführt 
werden. 

Bereits im Februar 2019 wurde in einem Schreiben von Herrn 
Landrat Kilian und Herrn Welterbedezerneneten Ottes an Herrn 
Ministerpräsident Bouffier und Herrn Bundesminister Scheuer 
appelliert, die Neugestaltung des Bahnübergangs bis zur 
Bundesgartenschau im Jahr 2029 abzuschließen. Herr 
Ministerpräsident Bouffier hat darauf im l\llai 2019 geantwortet, 
dass Hessen Mobil das Thema mit hoher Priorität bearbeiten 
wird. 

In einem Termin, der zur Information der Träger öffentlicher 
Belange diente, hat Hessen Mobil am 14. Juni 2019 alle fünf 
Planungsvarianten gegenübergestellt (Bienengarten, 
Überführung in zwei Varianten, Unterführung in zwei Varianten). 

Die Bauzeiten für die Varianten betragen zwischen fünf Jahren J' 
1'1-<Y~6er hrl'J 
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1

, ('Jbc1fol1n_:;·,s a!:--!<:·,otc"' :jJunkl) hi:: 1u <ici1t J,·, 1·1rc,n (Unterführung 
1,·~i'c':·:· 1ii,:.·L,tc1i (,:,v, c•ptirnale Lösung dai-:tclri_ Kreisverkehr). 

1 1 1 Di :lrn-,i in ~,:r MJchbu rke ibsCndie unvcesuchten ) lusarnr,1rn rnit ,:er, noch zu erfolgenden Planungsschritten, 
' ;, 

1
WI ,J:·i::Usu1" \ 1,,i"i011t;: n ,1u:; cinci- Obr.1· !'!',:./ 1 insbcc• :e·,d,,:rv ck,.n rJanfos [ ·;t2l!ung,;v~tfo! ,; Cl) isl l"l,;_c:h dem 

/ U:·/Lc 1·r~.:-, L .. :-,ß i:\:>r z -~2 d'); rc:11 dc-i-, 3eltcT;dc11 UN['::CO- · -:-er-min 111it l lcssen Mobil 11;cht z.u e1wal"cen, dass eine 

1

. 'J'.1cltu ;_,. _,1,-,L,_.~; 11ich', gc(~i11·du1. f1:_,c:.t:~-it, uI1;_; -:or c\~1· ~--':7dc:sr:.;-c: t:::11:;ch,,l! :: ,; .:,:'11r 2029 gc:plcrnt ist. 
/',ur die dadu1·ch c 1~:;tchenc!::11 Pn::ibtcme \!JL!i-de Hessen Mobil 

~ .7- Dc1· !~i e::.tz:s d de•· /1uff.Jssuti[;, ,:-!c:::;s die Gu,0itigu11g mehrfach aufrnerksarn eemacht. Die Resolution des Kreistages 
d,:,s ßJ:111Dbc1-g2ng,. ß/J.2 beSchl2unigt vo1·J.11geb:c1chl vom r:~:bruvr 2019, die auch auf die Notwendigkeit der 

und \tc,:· ::i2gi11n de1 RUGA irn L1hr 2()29 dun::hgcführt Realisiernng bis ZLH- Bundesgartenschau 2029 hinweist, wurde 

und 21:6,~schlossen sein 1Twss. 1-:csscn Mobil im Nachgani::; zur,, Grs1Jräch noch einmal 

übergeben. 

1.3 lrn R;:ihrnen der Bauzeit einer möglichen 

V.:,;i:JnLemec1'1sicrung ist dc1r2uf hinzuwirken, dass ei1H' 

\/ol!spc1Tu113 der [3 42 und damit eine wirtschaftliche 

Schtidicung des Stadtteils Assmannshausen sowie der 

Stadt Lorch soweit wie möglich vermieden we~den. 

2. Dr::r IC,c[stag bekräftig sein Votum und bittet den 

Kreisausschuss, sich weiterhin für eine langfristig und 

nachhaltig tragbare Situation durch eine alternative 

Güterverkehrstrassenführung ohne Belastung eines 

anderen Kreisteils einzusetzen. 

Antrag Nr. 23/19 der LINKEN-Fraktion vom 25.07.2019 

Rheingau-Taunus-Kreis erklärt den Klimanotstand 
Beschluss: 

1. Der Kreistag des Rheingau-Taunus-Kreises nimmt zur 

Kenntnis: 

Der U1·nbau des ßalrnübc:rgangs wird zu loni:;en Sperrzeiten der B 

42 führen, die je nach Variante von 2,.5 bis zu 3,5 Jahren 

andauern. Auf Nachfrage an den Regionalbevollmächtigten von 

Hessen Mobil, ob eine halbseitige Sperrung und/oder die 

Errichtung von kleinräumigen Umgehungen in Rüdesheim 
möglich sind, äußerte Herr Pilz, dass diese Frage intensiv 
diskutiert wurde, aber technisch keine Lösung gefunden werden 

konnte. Der Verkehr soll über Presberg umgeleitet werden. 

Weitere Gespräche mit Hessen Mobil werden geführt. 

Der Beschluss befindet sich in der Umsetzungsphase. Erste 

Gespräche zur Entwicklung der Strukturen haben 

verwaltungsintern stattgefunden. Im nächsten Schritt sollen im 

Rahmen eines Führungskräftetreffens alle Fachdienste des 

Rheingau-Taunus-Kreises einbezogen werden. 

~· 
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1. Ju~s J12 i~lii-1,.:ii-ri~e 2i11c 8(u1uiw11g für Wohlstand, 1 ;_. 

1 

sozialen Frieden und Zukunftschancen-der heute 
lebe11den, aber- vor allem der nachfolgenden 
Ge11~1·ationen darstellt. 

-- Jds::. 1Jisl1erige Ei11zelliesclllüsse und -rnaßnahmen des L. 

Landkreises in Sachen Klimaschutz als Schritte in die 
richtige Richtung LU einem Maßnahmenkatalog zu 
verdichten und weiterzuentwickeln sind. 

3. dass der Rheingau-Taunus-Kreis seine Anstrengungen 
deutlich versttirken und beschleunigen muss, um 
seinen Beitrag zur Einhaltung der international 
vereinbarten Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5°C 
zu leisten. 

II. Der Kreistag beschließt: 

1. Klimaschutz ist auch eine kommunale Aufgabe hoher 

Priorität. 

2. Der Kreisausschuss wird beauftragt, bis Mitte 2020 
Strukturen und Verfahren für den Landkreis und seine 
Einrichtungen zu entwickeln, die sicherstellen, dass der 
Klimaschutz als wichtiger Aspekt kommunalen 
Handelns auf allen Ebenen und in allen Prozessen 

verankert wird. 

3. Der Kreisausschuss wird gebeten, die Städte und 
Gemeinden des Rheingau-Taunus-Kreises zur ;( 

l/9•i94.h~2Pl~ 
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1 Bekärnpfung der Trockenheit in den Wäldern und zur 
• C'.id1e.0

'.J11c c/:.?r V;/2issc::1·vnsorcung zu unterstützen. 

__ ,, ____ ----- __ J_ -- -- ---------- --------- ----- -------- --- --- ------- -- --------- --- __.__ 

„,rc;/t{)/tot'j 
Datum 
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Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft mbH 

j Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft Taunusstein, 18.10.2019 

KR 

über Herrn Dezernenten Döring 

Berichtsantrag Antrag 24/19 Begrünte Dächer und Barrierefreiheit 
für Bushaltestellen 

Zu dem Berichtsantrag wird wie folgt Stellung genommen: 

Ergänzend zu den in der Stellungnahme vom 07.02.2019 zum gleichen Thema bereits 
aufgeführten Punkten sind mittlerweile sämtliche Haltestellen im Rheingau-Taunus-Kreis 
durch das beauftragte Planungsbüro IGDB hinsichtlich Barrierefreiheit begutachtet und 
entsprechend bewertet worden. 

Mittlerweile sind von den insgesamt 842 Haltestellen in den 17 Kommunen des Kreises 
115 Haltestellen bereits barrierefrei ausgebaut. Teilweise sind noch taktile Elemente. zu 
ergänzen, die zum damaligen Zeitpunkt des Umbaus noch nicht dem heutigen Standard 
entsprachen. (s. Anlage) 

Bis Ende Oktober 2019 erstellt das Planungsbüro auf Grundlage der aufgenommen 
Daten einen Maßnahmenkatalog für den angestrebten Ausbau je Abfahrtsstelle, die allen 
Städten und Kommunen jeweils zugeliefert wird. 

Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die Herstellung barrierefreier Haltstellen 
Aufgabe der Kommunen des Rheingau-Taunus-Kreises ist. 

Hierunter fällt auch die Eigenverantwortung der Kommunen zur Begrünung der 
Haltstellen. 

gez. Thomas Brunke 

Geschäftsführer 



Gemeinde 

Aarbergen 
Bad Schwalbach 
Eltville 
Geisenheim 
Heidenrod 
Hohenstein 
Hünstetten 
Idstein 
Kiedrich 
Lorch 
Niedernhausen 
Oestrich-Winkel 
Rüdesheim a. Rhein 
Schlangen bad 
Taunusstein 
Waldems 
Walluf 

Gesamt 

Anmerkungen zu Fußnoten 

01 J 

(1) 
Anzahl .. 

0 Ausbau nötig C: Abfahrtshalte- Bereits ausgebaut 
~ (Kat. 1 und 2) 3 ::s stellen gesamt lL 

21 1 20 
57 5 35 

1 47 5 32 
76 7 45 

2 72 2 55 
2 33 1 27 
2 41 14 22 
2 110 - 40 61 
2 10 5 5 

36 5 20 
61 0 59 
45 6 37 
45 0 41 

· 34 0 22 
106 19 83 
26 2 18 
22 3 18 

842 115 600 

1 Haltestellen Rauenthal und Martinsthal noch nicht begutachtet 
2 taktile Elemente sind teilweise zu ergänzen 

Ausbau zu Zuständigkeit klären 
vernachlässigen (Standort außerorts 
(Kat. 3) an Bundes- und 
Hauptsächlich Landesstraßen oder 
Außenlagen ohne Standort auf 
befestigte Schulgrundstücken) 
Zuwegungen 4 

0 0 
.7 10 

6 4 
24 0 
11 4 
5 0 
1 4 
5 4 
0 0 
11 0 
2 0 
2 0 
4 0 
12 0 
4 0 
4 2 
0 1 
98 29 

3 Kathegorie= Unterscheidung nach Bedeutung (einzige HST. im Ort) und Ein- und Aussteiger 
4 Bundestraße = HessenMobil, Landesstraße= Kreis, Schulgelände= FD 1.7 


